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Der Einwohnerrat Obersiggenthal erlässt, gestützt auf § 5 Absatz 2 

des Gesetzes über Raumplanung, Umweltschutz und Bauwesen 

(BauG) vom 19. Januar 1993 sowie auf § 20 Absatz 2 lit. i des Ge-

setzes über die Einwohnergemeinden vom 19. Dezember 1978 die 

nachstehende Gebührenordnung. 

 

 

§ 1 

 

1 Die Behandlung von Gesuchen um Vorentscheide, Baugesu-

chen, Voranfragen und Strassenaufbrüchen sind gebührenpflich-

tig. Soweit die Gebühr nach Aufwand zu entrichten ist, gelten die 

vom Gemeinderat genehmigten Ansätze gemäss Reglements-

Anhang. 

  

2 Die Gebühr ist auch geschuldet, wenn von der erteilten Baube-

willigung kein Gebrauch gemacht wird oder das Gesuch abge-

lehnt worden ist. Bei einem Rückzug wird die Gebühr anteilsmässig 

nach entstandenem Aufwand in Rechnung gestellt. 

 

 

 

Grundlage 

§ 2 

 
1 Die Gebühren werden wie folgt festgesetzt: 

 

a) Baugesuche:  3.5 ‰ der voraussichtlichen, geschätzten Bau-

kosten für Gebäude (kubische Berechnung nach SIA-Nor-

men) und Umgebungsarbeiten, mindestens CHF 550.00 

b) Baugesuche im vereinfachten Verfahren: nach Aufwand, 

mindestens CHF 400.00 

c) Vorentscheide: 3.5 ‰ der voraussichtlichen Baukosten,  

mindestens CHF 550.00; sind die voraussichtlichen Baukosten 

nicht abschätzbar CHF 550.00 bis CHF 1'000.00 

d) Abgewiesene Baugesuche: 2/3 der ordentlichen Gebühr, 

mindestens CHF 550.00 

e) Projektänderungen: nach Aufwand, mindestens CHF 300.00 

f) Zurückgezogene Baugesuche: nach Aufwand,  

mindestens CHF 300.00. 

g) Kontrollen/Prüfungen (z.B. Kommunale Bandschutzbewilligun-

gen, Energienachweis, Procap, Schallschutznachweis etc.), 

die durch externe Unternehmen ausgeführt werden, werden 

nach Auslagen verrechnet. Werden diese Leistungen durch 

die Gemeinde erbracht, werden die Kosten nach Aufwand 

verrechnet. Der Gemeinderat legt den Stundensatz im Rah-

men von CHF 140.00 bis CHF 160.00 exkl. MwSt. fest. 

h) Bewilligungen für Strassenaufbrüche CHF 200.00 

 
2 Fachberatungen (wie z.B. die kommunale Ortsbildkommission, 

Fachberichte für Arealüberbauungen etc.) werden nach Auf-

wand weiter verrechnet. Der Gemeinderat legt den Stundensatz 

im Rahmen von CHF 140.00 bis CHF 160.00 exkl. MwSt. fest. Im 

Sinne einer Erstberatung werden die ersten CHF 1'000.00 in Spezi-

alzonen/Dorfzonen und die ersten CHF 500.00 in Bauzonen nicht 

verrechnet.  

 
3 Für mit dem Baugesuch einzureichende Erklärungen, insbeson-

dere bezüglich den Hochwasser-, den Erdbeben- und allfällige 

Statiknachweise, werden keine Gebühren berechnet. 

 

 

 

 

Gebühren im Bauwesen 



§ 3 
 

1 Die Gebühr umfasst in der Regel folgende Tätigkeiten: 

Bekanntmachung des Gesuches (Verfassen des Inserates und 

Publikation, Orientierung weiterer Amtsstellen, der direkten Anstös-

sern im vereinfachten Verfahren usw.), Bauprofilkontrolle, materi-

elle Prüfung des Gesuches. Ausfertigung von Berichten zuhanden 

anderer Amtsstellen, Durchführung des Einwendungsverfahrens, 

Ausfertigung der Bewilligungen, Stellungnahmen in Rechtsschutz-

verfahren. Enthalten sind auch Baukontrollen, die namentlich fol-

gende Tätigkeiten einschliessen: Beaufsichtigung der Bauausfüh-

rung, Festlegung der Bauplatzinstallation, Rohbauabnahme, Be-

willigung des Bezugs und die Umgebungskontrolle. Nicht enthal-

ten sind die Kosten der Schnurgerüstkontrolle. Diese gehen vollum-

fänglich zu Lasten des Gesuchstellers. 

 
2  Sind die Angaben des Gesuchstellers über die voraussichtlichen 

Baukosten offensichtlich unzutreffend, setzt der Gemeinderat 

bzw. die Abteilung Bau und Planung die Gebühr aufgrund der er-

fahrungsgemäss zu erwartenden Baukosten fest. Ist die Gebühr 

aufgrund unzutreffender Angaben des Gesuchstellers unrichtig 

festgesetzt worden, kann sie nach Fertigstellung des Bauvorha-

bens aufgrund der ausgewiesenen Baukosten neu festgesetzt und 

in Rechnung gestellt werden. 

 
3 Ausserordentliche aufwendige Besichtigungen, Kontrollarbeiten  

und Besprechungen der Bauverwaltung (z.B. bei mangelhaften  

Baugesuchen, Nichtbefolgen der Bau- und Nutzungsordnung wie 

z.B. Bauen ohne Baubewilligung usw.) werden nach Aufwand zu-

sätzlich zur ordentlichen Bewilligungsgebühr verrechnet. Der Ge-

meinderat legt den Stundensatz im Rahmen von CHF 140.00 bis 

CHF 160.00 exkl. MwSt. fest. 

 
4 Beratungen und Auskünfte der Abteilung Bau und Planung im 

normalen Rahmen, exkl. Ortsbildkommission, sind grundsätzlich 

kostenlos. 

 

 

 

Weitere Bestimmungen 

zu Gebühren im  

Bauwesen 

§ 4 

 

Die der Gemeinde belasteten Gebühren und Auslagen anderer 

Amtsstellen werden dem Gesuchsteller weiter verrechnet. 

 

 

 

Auslagen 

§ 5 

 
1 Die Gebühren für die bewilligungspflichtige Benützung des öf-

fentlichen Grundes (§ 103 BauG) werden wie folgt festgesetzt: 

 

a) Benützung von öffentlichem Grund als Lager-, Abstell- und In-

stallationsplatz, bei Bauarbeiten pro m2 und Monat CHF 5.00, 

mindestens CHF 200.00. 

b) Benützung des öffentlichen Grundes zu gewerblichen Zwe-

cken (Markt, Strassenrestaurant, Verkaufsstände, Reklame-

ständer u.dgl.) pro m2 und Monat CHF 10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Ausgenommen sind gemeinnützige Veranstaltungen. 

c) Die Bewilligung für die Benützung von öffentlichem Grund zu  

        politischen Zwecken (Unterschriftensammlungen, Stände vor  

        Wahlen und Abstimmungen u. dgl.) ist gebührenfrei. 

 

 

Gebühren für die  

Benützung von  

öffentlichem Grund 



 
2 Wiederherstellungsarbeiten (Reinigung, allfällige Reparaturen) 

werden dem Verursacher in Rechnung gestellt.  

 

§ 6 

 

Es gelten im Weiteren folgende Bestimmungen: 

 
1 Die Gebühren und Auslagen werden in Verfügungsform durch  

  den Gemeinderat bzw. die Verwaltung in Rechnung gestellt: 

 

a) bei Gesuchen nach Eintritt der Rechtskraft des Entscheids der 

Behörde (Festsetzung der Gebühren im Entscheid) 

b) im Anschluss an die amtlichen Verrichtungen 

c) mit der Bewilligung für die Benützung des öffentlichen Grun-

des, spätestens nach Beendigung der Inanspruchnahme: bei 

längerer Dauer kann die Gebühr monatlich oder vierteljähr-

lich erhoben werden. 

 
2 Die Rechnung wird 30 Tage nach Zustellung zur Zahlung fällig. 

 
3 Rechtsschutz: Gegen Gebührenrechnungen des Gemeindera- 

   tes kann innerhalb 30 Tagen beim Departement Bau, Verkehr 

   und Umwelt des Kantons Aargau Beschwerde geführt werden. 

 

 

 

Weitere Bestimmungen 

§ 7 

 
1 Durch diese Gebührenordnung wird die Gebührenordnung     

  vom 17. Oktober 2013 aufgehoben. 

 
2 Der Gemeinderat bestimmt das Inkrafttreten dieser  

  Gebührenordnung. 

 
3 Diese Gebührenordnung gilt auch für alle im Zeitpunkt des  

  Inkrafttretens hängigen Verfahren. 

 

 

 

Aufhebung bisherigen 

Rechts 

 

Inkrafttreten 

 

 

Übergangsbestimmung 

 

 

 

 

Beschlossen an der Einwohnerratssitzung vom 10. März 2022 

 

 

 

 

Die Gebührenordnung wird, gestützt auf § 7 Abs. 2, auf den XXX in Kraft gesetzt. 

 

 

NAMENS DES GEMEINDERATES 

 

Der Gemeindeammann Der Gemeindeschreiber 

 

 

 

 

B. Lutz Güttler T. Zumsteg 

 


